
















Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma Messebau Mayrhofer 
 

 
1. Alle unsere Angebote sind freibleibend und ohne Bindungswirkung. 
 
        Für den Auftraggeber werden Bestellungen durch dessen Unterschrift verbindlich. 
 
        Angebote, Aufträge oder Auftragsänderungen, Stornos sowie sämtliche Vereinbarungen werden für uns  
        erst verbindlich, wenn wir sie schriftlich bestätigt haben. Die Stornokosten  betragen bei Stornierung  
        innerhalb von 7 Tagen vor Aufbaubeginn 100 %, innerhalb von 8 bis 30 Tagen vor Aufbaubeginn 50 % 
        und außerhalb der vorher angeführten Zeiträume 20 % der Gesamtauftragssumme. 
 
2. Reklamationen jeglicher Art können nur vor Veranstaltungsbeginn anerkannt werden. 
 
3. Die Zahlungen sind innerhalb von 8 Tagen ab Rechnungsdatum  zu leisten, auch dann wenn 

Gegenansprüche oder etwaige Beanstandungen geltend gemacht werden oder wenn die Ware bzw. 
Leistung aus Gründen, die der Auftraggeber zu vertreten hat, nicht  termingerecht abgeliefert werden kann. 
Die Verrechnung ist nicht zulässig. 
 
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Lieferanten. 
 
Unberechtigte Abzüge werden kostenpflichtig nachbelastet. 
 
Bei verspäteter Zahlung fallen Verzugskosten (z.B. Mahnungen von €  20,- pro Mahnung) und Verzugs- 
Zinsen von 1 % pro Monat ab dem Tag der Fälligkeit an.  
 
Der Auftraggeber verpflichtet sich, nebst den vorerwähnten Verzugszinsen und Verzugskosten auch 
noch die nach der Fälligkeit der Rechnung angefallenen effektiven Inkassokosten (mindestens 9 % des 
Rechnungsbetrages sowie weiterer Aufwendungen laut Tarif) inklusive der Betreibungs- und Prozesskosten   
zu übernehmen. 
 
Der Lieferant ist berechtigt, die Rechte aus jeder Rechnungsforderung an einen Dritten abzutreten. Die 
Anzeige der Abtretung ist dann auf der Rechnung ersichtlich. 
 
Der Kunde hat gem. Artikel 40 d OR bezüglich des Gerichtsstandes ein Widerrufsrecht von 7 Tagen. 
 

4. Der  Mieter hat gegenüber dem Vermieter insbesondere folgende Verpflichtungen: 
 
Für die gesamte Mietdauer d.h., von Aufstellung bis Rückgabe, trägt der Mieter die volle Verantwortung 
für die Erhaltung des Zustandes des Mietgegenstandes in jenem Umfang, in dem der Mietgegenstand 
übergeben worden ist; d.h., das er verpflichtet ist, dem Vermieter die Verschlechterung des Zustandes 
des Mietgegenstandes zu ersetzen. 
 
Für Beschädigungen aller Art von sämtlichem von uns gemieteten Material die z.B. durch Bekleben, 
Durchbohren, ect. Entstehen, hat der Mieter Schadenersatz zu leisten. Der Mieter ist verpflichtet Klebereste 
oder  ähnliches vor Rückgabe zu entfernen. Die Kosten einer erforderlichen Wiederherstellung des 
ursprünglichen Zustandes trägt der Mieter. 
 
Das Mietgut ist unverzüglich nach Veranstaltungsende abholbereit zur Verfügung zu stellen. 
 

5. Elektrische Leitungen, die sich hinter Standbauwänden befinden sollen, müssen vor Aufbaubeginn verlegt 
werden. 
 

6. Sie sind lediglich zur Nutzung der Wandinnenfläche Ihres Messestandes berechtigt. 
 
 7.     Falls durch das Standbaumaterial Abdrücke im Boden entstehen, können wir dafür keine Haftung  
         übernehmen. Die Befestigungsart von Teppichböden bzw. –fliesen ist vor Aufstellungsbeginn abzuklären. 
         Für eventuelle Schäden, die durch die Befestigung von Teppichböden bzw. –fliesen entstehen, 
         haftet der Auftraggeber. 
 
8,    Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus diesem Vertragsverhältnis ist das für Linz zuständige Gericht, 

wobei wir jedoch berechtigt sind auch am Wohnsitz des Kunden oder am Erfüllungsort zu klagen. 
Das Rechtsverhältnis zwischen Auftraggeber und Lieferant untersteht deutschem Recht. 
 
 
 
           Messebau Mayrhofer,  Josefstal 16,  A-43 11 Schwertberg,  Tel/Fax.  07262 / 61302  
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